
Anmerkung: 
Der in der Beschlussempfehlung des Betriebsausschusses formulierte Vorbehalt konnte bei der 
Beschlussfassung entfallen, da die Gemeindeprüfungsanstalt NRW den uneingeschränkten 
Bestätigungsvermerk der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft übernommen hat. 
 
Wortmeldungen ergeben sich nicht. 


